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Anhang für das Geschäftsjahr 2022 der OVB Holding AG, Köln 
 
 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 

Die OVB Holding AG hat ihren Sitz in Köln und ist eigetragen in das Handelsregister beim Amts-
gericht Köln (Reg.Nr. HRB 34649) und zum 31. Dezember 2022 nach den Kriterien des § 267 Abs. 
3 Satz 1 HGB eine große Kapitalgesellschaft.  
 
Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  
 
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. 
HGB unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften für Aktiengesellschaften aufgestellt. 
Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. 
 
 
II. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.  

 

Die Bilanz wird nach dem in § 266 HGB kodifiziertem Schema gegliedert.  

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB 
sowie mit Ergänzungen durch § 277 Abs. 3 HGB für die „Aufgrund eines Ergebnisabführungsver-
trags erhaltene Gewinne“, dem gesonderten Posten „Erträge aus der Zuschreibung von Finanzan-
lagen“ sowie den Zwischensummenzeilen „Rohergebnis“ und „Betriebsergebnis“ aufgestellt. 

 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden maßgebend: 
 

Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 

Bei einer vertriebsunterstützenden Softwarelösung ergibt sich aufgrund von kontinuierlichen Um-
programmierungen und Funktionserweiterungen eine Änderung in der erwarteten Nutzungsdauer. 
Bis zum Anpassungszeitpunkt orientierte sich die Abschreibungsdauer der individualisierten Län-
dermodule an der bestehenden Grundsoftware. Durch die zeitversetzte Einführung der Ländermo-
dule erfolgte mit 01. Oktober 2022 eine Anpassung der Amortisationsperiode, um den wirtschaftli-
chen Nutzenverlauf sachgerecht abbilden zu können. Ab dem Zeitpunkt der Adaption erfolgt die 
Abschreibung der individualisierten Ländermodule linear über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren. 
Aus der Änderung ergibt sich ein um TEUR 493 reduzierter Abschreibungsaufwand in der Berichts-
periode zum 31. Dezember 2022. 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. 
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Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
der Vermögensgegenstände linear berechnet. Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde 
gelegt: 
 

Immaterielle Vermögensgegenstände  

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnli-
che Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3  bis  10 Jahre 

  

Sachanlagen  

Fahrzeuge 4  bis    5  Jahre 

Büromöbel 10  bis  13  Jahre 

übrige Büroausstattung 5 bis  15  Jahre 

EDV-Hardware und Peripheriegeräte 3 bis  10  Jahre 

Rechenzentrum CRM               5  Jahre 
 
Im Geschäftsjahr angeschaffte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden pro rata 
temporis abgeschrieben. Abgänge des beweglichen Anlagevermögens werden bis zu ihrem Ab-
gang ebenfalls pro rata temporis abgeschrieben. 
 
Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 800 (netto) werden im 
Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 250 bei einer Anschaffung wer-
den sofort in voller Höhe als Aufwendungen erfasst. 
 
Bei den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen  zu Anschaffungskosten 
bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.  Das gemilderte Niederstwertprinzip wird ange-
wendet. Im Berichtsjahr  erfolgten  keine außerplanmäßigen Abschreibungen. 
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobe-
hafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. 
 
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Kurs 
zum Bilanzstichtag angesetzt. 
 
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert ausgewiesen. 
 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, der zum Nennwert angesetzt wird, beinhaltet aus-
schließlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem 
Abschlussstichtag darstellen. 
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die 
Bewertung für Rückstellungen für Jubiläumsleistungen erfolgte auf der Grundlage der Richttafeln 
2018 G von Dr. Klaus Heubeck nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der sog. 
„Projected-Unit-Credit-Methode“ unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 1,44 % 
und unter Berücksichtigung eines Anwartschafts- und Gehaltstrend von 2,0 % sowie einer Fluktu-
ation von 10,0 %. 
 
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Ab-
schlussstichtag bewertet. 
 

EUR 
Stichtagskurs  
31.12.2022 

CHF 1,009571 

CZK  0,041382 

HUF 0,002496 

HRK 0,132452 

PLN 0,212820 

RON 0,201989 

UAH 0,025194 

 
 
III. Erläuterungen zu Posten des Jahresabschlusses 
 
III.1. Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen 
des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Anlage des Anhangs dargestellt. 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend den Vermittlerarbeitsplatz 
(OVB EASY) in Höhe von TEUR 5.324 (Vorjahr TEUR 5.060) sowie das Administrations- und Pro-
visionsverwaltungssystem in Höhe von TEUR 1.360 (Vorjahr TEUR 1.910). 
 
Die Finanzanlagen betreffen die Beteiligungen an inländischen und ausländischen Tochterge-
sellschaften sowie sonstige Ausleihungen.  
Im Berichtsjahr wurde eine weitere Landesgesellschaft – die OVB Slowenien – gegründet. Hier-
durch ergab sich ein Zugang an Beteiligungen in Höhe von TEUR 500. 
Abschreibungen auf Beteiligungswerte erfolgten aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wert-
minderung in Höhe von TEUR 1.999. Des Weiteren wurden Zuschreibungen auf Beteiligungs-
werte in Höhe von TEUR 51 vorgenommen. 
 
 
III.2. Umlaufvermögen 
 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen Tochterunternehmen in 
Höhe von TEUR 30.928. Sie beinhalten überwiegend Dividendenansprüche von TEUR 21.739 
(Vorjahr TEUR 19.271), den Gewinnanspruch aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der 
OVB Vermögensberatung AG in Höhe von TEUR 6.553 (Vorjahr TEUR 5.141) sowie Salden aus 
Verrechnungskonten.  
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit TEUR 733 Ansprüche gegenüber dem Fi-
nanzamt aus Umsatzsteuer- und Kapitalertragsteuer sowie geleistete Anzahlungen auf Incentives 
mit TEUR 663.  
 
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen in 
Höhe von insgesamt TEUR 1.853 sind keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
enthalten, deren Restlaufzeiten länger als ein Jahr betragen. In den Forderungen gegen 
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verbundene Unternehmen sind Forderungen in Höhe von TEUR 1.431 enthalten, deren Restlauf-
zeit länger als ein Jahr beträgt und die in Höhe von TEUR 900 wertberichtigt wurden. 
 
 
III.3. Eigenkapital 
 
Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) zum 31. Dezember 2022 der OVB Holding AG beträgt 
EUR 14.251.314 (Vorjahr TEUR 14.251) und ist eingeteilt in 14.251.314 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien  (rechnerischer Nennwert je € 1,00) (Vorjahr 14.251.314). 
 
Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 41.295.329 (Vorjahr TEUR 41.295) enthält Agiobeträge aus 
der Ausgabe von im Umlauf befindlichen Aktien und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. 
 
Die gesetzliche Rücklage beträgt im Geschäftsjahr unverändert gegenüber dem Vorjahr 
EUR 506.519. 
 
Die anderen Gewinnrücklagen betragen unverändert im Geschäftsjahr 2022 EUR 10.000.230. 
 
 
Der Bilanzgewinn entwickelte sich 2022 wie folgt: 

 EUR 

Bilanzgewinn zum 1. Januar 2022 18.636.521,54 

Ausschüttungen -12.826.182,60 

Gewinnvortrag zum 1. Januar 2022 
Jahresüberschuss 2022 

5.810.338,94 
14.912.007,46  

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2022 20.722.346,40 

 
 
Gewinnverwendungsvorschlag 
 
Der Vorstand schlägt gemäß § 170 Absatz 2 AktG folgende Verwendung des Bilanzgewinns zum 
31. Dezember 2022 vor: 
        EUR 
 Bilanzgewinn 31.Dezember 2022           20.722.346,40 
 hiervon:  
 Verteilung an die Aktionäre                        12.826.182,60 
 Gewinnvortrag                 7.896.163,80    

    
 
Aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von EUR 20.722.346,40 soll für das Geschäftsjahr 
2022 je gewinnbezugsberechtigter Aktie eine Dividende von EUR 0,90 ausgeschüttet werden. 
Nach den Verhältnissen vom Bilanzstichtag entfällt auf die dividendenberechtigten Aktien eine Di-
videndensumme von EUR 12.826.182,60. Der Vorstand schlägt vor, den danach verbleibenden 
restlichen Gewinnbetrag von EUR 7.896.163,80 auf neue Rechnung vorzutragen. 
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III.4. Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen: 
 

 TEUR 

- Haftungsrisiken 1.036 

- ausstehende Rechnungen  1.540  

- Urlaubs- und Tantiemenverpflichtungen  1.895  

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten  357  

- Veranstaltungen und Incentives 94 

 
 

4.922 

  

III.5. Verbindlichkeiten 
 
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.665 (Vorjahr TEUR 1.041) haben alle 
eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.  

 
III.6. Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Weiterbelastungen der Incentivereisen, Veran-
staltungen, Gemeinkosten und Nutzung von Software an die Tochtergesellschaften im Inland 
(TEUR 3.651) und Ausland (TEUR 16.501).  
 
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 
TEUR 3.309 enthalten.  
 
Den Umsatzerlösen stehen die entsprechenden Aufwendungen für bezogene Leistungen ge-
genüber.  
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 12.655 betreffen im Wesentlichen EDV-
Kosten (TEUR 3.665), Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten (TEUR 2.840) sowie 
Mietaufwendungen (TEUR 538). 
 
 
Die Erträge aus Beteiligungen mit TEUR 21.739 betreffen überwiegend die Dividendenzahlun-
gen der ausländischen Landesgesellschaften. Die Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages 
enthaltenen Gewinne von TEUR 6.553 betreffen die OVB Vermögensberatung AG, Köln. 
 
 
IV. Sonstige Angaben 
 
IV.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse 
 
Aufgrund der bisherigen Geschäftsverläufe waren zum 31. Dezember 2022 keine Risiken der nach-
folgend aufgeführten Patronatserklärungen, Bürgschaften und Schuldbeitritte erkennbar. Von da-
her ergaben sich keine Gründe bzw. Anhaltspunkte für die Bildung entsprechender Rückstellungen 
zum 31. Dezember 2022.  
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Patronatserklärungen/Bürgschaften und Schuldbeitritte gegenüber Vertragspartnern von ver-
bundenen Unternehmen: 
 

 Die OVB Holding AG hat zwischen dem 29. September 2003 und dem 10. September 2004 
insgesamt zehn Patronatserklärungen gegenüber Vertragspartnern ihrer Tochtergesellschaft, 
der EURENTA Holding GmbH, Köln, abgegeben. Die Patronatserklärungen sind teilweise be-
traglich begrenzt, teilweise decken sie sämtliche Ansprüche aus den bestehenden Vertrags-
beziehungen ab. Ferner hat die OVB Holding AG mit Datum vom 6. Januar 2004 ihren Schuld-
beitritt in Bezug auf Verbindlichkeiten der EURENTA aus ihren Geschäftsbeziehungen mit der 
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG (vormals SIGNAL IDUNA Vertriebspartner AG), 
Dortmund erklärt. 
 

 Die OVB Holding AG hat mit Datum vom 22. Januar 2006, 10. Februar 2011 und vom 26. Mai 
2014 gegenüber Vertragspartnern ihrer Tochtergesellschaft, der OVB Allfinanz Espana S.L., 
Madrid, eine Patronatserklärung sowie zwei Bürgschaften (EUR 750.000 und EUR 400.000) 
abgegeben. Sie decken sämtliche Rückgewährverpflichtungen aus den bestehenden Vertrags-
beziehungen ab. 

 

 Die OVB Holding AG hat mit Datum vom 26. Februar 2004 gegenüber einem Vertragspartner 
ihrer Tochtergesellschaft, der OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l., Verona, eine Verpflich-
tungserklärung dahingehend abgegeben, dass sie alle Verpflichtungen gegenüber einem Ver-
tragspartner ihrer Tochtergesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von EUR 360.000 aus dem 
Kooperationsvertrag erfüllt. 

 
 Die OVB Holding AG hat mit Datum vom 15. Januar 2011 gegenüber einem Vertragspartner 

ihrer Tochtergesellschaft, der OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l., Verona, Bürgschaftserklä-
rung bis zu einem Höchstbetrag von EUR 550.000 abgegeben. Sie deckt sämtliche Rückge-
währverpflichtungen aus bestehenden Vertragsbeziehungen ab. 

 
 Die OVB Holding AG hat gegenüber ihrer Tochtergesellschaft, der OVB Allfinanzvermittlungs 

GmbH, Wals bei Salzburg, eine Kapitalnachschussverpflichtung bis zu einer Gesamthöhe von 
EUR 1,0 Mio. dahingehend abgegeben, dass sie die Eigenkapitalerfordernisse nach § 9 Abs. 
5 Z 1 WAG 2007 erfüllen kann. Hiervon wurden bereits bis zum 31. Dezember 2022 insgesamt 
EUR 800.000 gezahlt.  

 
 Die OVB Holding AG hat mit Datum 13. November 2019 gegenüber einem Vertragspartner 

ihrer Tochtergesellschaft, der Advesto GmbH, Köln, eine Bürgschaftserklärung bis zu einem 
Höchstbetrag von EUR 100.000 abgegeben, die zur Abdeckung von Provisionsrückzahlungs-
ansprüchen dient.  

 
 Die OVB Holding AG hat mit Datum 11. Januar 2017 gegenüber einem Vertragspartner ihrer 

Tochtergesellschaft, OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Zagreb, eine Bürgschaftserklärung bis zu 
einem Höchstbetrag von EUR 100.000 abgegeben, die zur Abdeckung von Provisionsrück-
zahlungsansprüchen dient.  
 

 Die OVB Holding AG hat mit Datum 26. Mai 2014 gegenüber einem Vertragspartner ihrer Toch-
tergesellschaft, OVB Conseils en patrimoine France, Sàrl, eine Bürgschaftserklärung bis zu 
einem Höchstbetrag von EUR 100.000 abgegeben, die zur Abdeckung von Provisionsrückbe-
lastungen dient.  
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 Die OVB Holding AG hat mit Datum 10. Oktober 2017 gegenüber einem Vertragspartner ihrer 
Tochtergesellschaft, OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l., Verona, eine Bürgschaftserklärung 
bis zu einem Höchstbetrag von EUR 250.000 abgegeben, die zur Abdeckung von Provisions-
rückbelastungen dient.  

 
 Die OVB Holding AG hat mit Datum 14. Dezember 2017 gegenüber einem Vertragspartner 

ihrer Tochtergesellschaft, OVB Conseils en patrimoine France, Sàrl, eine Bürgschaftserklärung 
bis zu einem Höchstbetrag von EUR 50.000 abgegeben, die zur Abdeckung von Provisions-
rückbelastungen dient.  

 
 Die OVB Holding AG hat mit Datum 14. Juni 2018 gegenüber einem Vertragspartner ihrer 

Tochtergesellschaft, OVB Allfinanzvermittlungs GmbH, Wals bei Salzburg, eine Bürgschafts-
erklärung bis zu einem Höchstbetrag von EUR 250.000 abgegeben, die zur Abdeckung von 
Provisionsrückbelastungen dient.  
 

 Die OVB Holding AG hat mit Datum 20. Mai 2019 gegenüber dem Vermieter von Büroräumen 
ihrer Tochtergesellschaft, Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur NV, Gent, eine Bürgschafts-
erklärung bis zu einem Höchstbetrag von EUR 75.000 abgegeben, die zur Abdeckung von 
allen Ansprüchen aus dem Mietverhältnis dient.  
 

Die Eventualverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022 betreffen Eventualverbindlichkeiten für 
verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 3.185.000. 
 
Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, weil mit einer Inanspruchnahme auf Grund der  
Bonität der Hauptschuldner nicht gerechnet wird. 
 
Aus am Bilanzstichtag bestehenden Miet- und Leasingverträgen ergibt sich voraussichtlich ein Ob-
ligo in Höhe von insgesamt EUR 3.946.793 davon gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe 
von EUR 4.056.630. 

 

 

IV. 2. Vorstand 
 
Dem Vorstand der Gesellschaft gehören zum 31.12.2022 an: 
 
Mario Freis  
Vorsitzender des Vorstands – CEO – 
 
Verantwortlich für Konzernentwicklung, Konzernsteuerung, Vertrieb, Ausbildung, Produktmanage-
ment, Marketing, Kommunikation, Interne Revision, Investor Relations, Nachhaltigkeit 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der OVB Vermögensberatung AG, Köln; 
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der OVB Allfinanz, a.s., Prag, Tschechien;  
- Mitglied des Aufsichtsrats der OVB Allfinanz Slovensko a.s., Bratislava, Slowakei. 
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Frank Burow  
Vorstand Finanzen – CFO –  
Verantwortlich für Konzernrechnungslegung, Risikomanagement, Compliance, Controlling, Recht, 
Steuern, Datenschutz, Geldwäsche 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 

- Mitglied des Aufsichtsrats der OVB Vermögensberatung AG, Köln (seit 11. Januar 2021); 
- Mitglied des Aufsichtsrats der OVB Allfinanz, a.s., Prag, Tschechien (seit 19. Januar 2021); 
- Mitglied des Aufsichtsrats der OVB Allfinanz Slovensko a.s., Bratislava, Slowakei. 
 
 
Heinrich Fritzlar 
Vorstand Operations – COO – (seit 1. Oktober 2022)  
 
Verantwortlich für Konzern-IT, IT-Sicherheit, Prozessmanagement, People Management 
 
 
Thomas Hücker  
Vorstand Operations – COO – ( bis 31. Mai 2022) 
 
Verantwortlich für Konzern-IT, IT-Sicherheit, Prozessmanagement, People Management 
 
 
 
IV. 3. Aufsichtsrat 
 
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören zum 31.12.2022 an: 

 
Michael Johnigk 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
Diplom-Kaufmann im Ruhestand, zuvor Mitglied des Vorstands der SIGNAL IDUNA Gruppe 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 
 
- Stellvertretnder Aufsichtsratsvorsitzender der ELEMENT Insurance AG, Berlin 
  (seit 30. August 2022) 
- Mitglied des Aufsichtsrats der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg 
 
 
Dr. Thomas A. Lange 
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
Vorsitzender des Vorstands der NATIONAL-BANK AG, Essen 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 
 
- Mitglied des Aufsichtsrats der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg 
- Mitglied des Aufsichtsrats der NRW.BANK (Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH),  
  Neuss (seit 4. Juli 2022) 
- Stellvertretender Vorsitzender des Beirats der EIS Einlagensicherungsbank GmbH, Berlin/Köln 
  (bis 13.Mai 2022); 
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Markus Jost  
Mitglied des Aufsichtsrats  
Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 
 
Diplomierter Experte für Rechnungslegung und Controlling, selbständig,  
zuvor Mitglied des Vorstands der Basler Versicherungen, Bad Homburg/Hamburg  
 

 
Wilfried Kempchen 
Mitglied des Aufsichtsrats  
 
Kaufmann im Ruhestand, zuvor Vorsitzender des Vorstands der OVB Holding AG 
 
 
Harald Steirer  
Mitglied des Aufsichtsrats 
 
Management Consultant 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 
 
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Generali România Asigurare Reasigurare S.A.,  
  Bukarest, Rumänien  
- Mitglied des Aufsichtsrats der Generali Versicherung AG, Wien, Österreich 
 
 
Julia Wiens 
Mitglied des Aufsichtsrats  
 
Mitglied des Vorstands der Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Sachversicherungs-AG, Bas-
ler Sach Holding AG sowie Geschäftsführerin der Basler Saturn Management B.V., Amsterdam, 
Niederlande 
 
Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: 
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der Basler Vertriebsservice AG, Hamburg  
 
 
 
IV.4. Bezüge des Aufsichtsrats und des Vorstandes 
 
Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 165. 
 
Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder beliefen sich für das Jahr 2022 auf TEUR 1.885. 
 
Gesamtbezüge für ehemalige Mitglieder des Vorstandes 
 
Das ehemalige Vorstandsmitglied Herr Thomas Hücker ist zum 31.05.2022 aus dem Vorstand aus-
geschieden. Im Jahr 2022 belaufen sich die Gesamtbezüge nach seinem Ausscheiden auf 
TEUR 378 (hiervon TEUR 156 Bonusbankguthaben).  
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IV.5. Angabe der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 112 Angestellte (mit Vorstand und ohne Auszubildende) 
beschäftigt (Vorjahr: 108). Davon sind 22 leitende Angestellte und 3 Vorstände. 
 
 
IV.6. Beratungs- und Prüfungskosten 

 
In den Beratungs- und Prüfungskosten sind Aufwendungen für das Honorar des Abschlussprüfers 
PricewaterhouseCoopers GmbH, Düsseldorf in Höhe von insgesamt TEUR 386; davon für 2021 
TEUR 32, enthalten. Das von den Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2022 berechnete Ge-
samthonorar (inklusive Auslagen) setzt sich wie folgt zusammen: 
 
- Abschlussprüfungsleistungen      TEUR  354 
- andere Bestätigungsleistungen     TEUR    15 
- Steuerberatungsleistungen      TEUR     0 
- sonstige Leistungen        TEUR     1 
 
Die Honorare werden im Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den Anforderungen des IDW RS 
HFA 36 „Anhangangaben nach §§ 285 Nr. 17, 314 Abs. Nr. 9 HGB über das Abschlussprüferho-
norar“ ohne Umsatzsteuer angegeben. 
Die Abschlussprüfungsleistungen beinhalten die Honorare für die Konzernabschlussprüfung, die 
Prüfung des Einzelabschlusses der OVB Holding AG, Köln, die prüferische Durchsicht der Quar-
tals- und Halbjahresfinanzberichte sowie die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben des Konzern-/Jahresabschlusses und des (Konzern-) lageberichts 
nach § 317 Abs. 3b HGB. 
Die Honorare für andere Bestätigungsleistungen umfassen die betriebswirtschaftliche Prüfung 
des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts für die OVB Holding AG. 
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IV.7. Anteilsbesitz  
 
Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes ist wie folgt dargestellt: 
      
Gesellschaft Beteiligungs-

quote 
 Eigenkapital*  Jahresergebnis* 

   TEUR  TEUR 
Nord Soft EDV-Unternehmensbera-
tung GmbH, 
Sitz: Horst 

50,4 %   1.186 
 

 609 

      
Nord-Soft Datenservice GmbH, 
Sitz: Horst 

50,4 %  25  1 

      
OVB Vermögensberatung AG, 
Sitz: Köln 
 

100,0 %  11.000  6.553 ** 

Eurenta Holding GmbH  
Europäische Vermögensberatung, 
Sitz: Köln 

100,0 %       -1.496 
 

 -72  

      
Advesto GmbH,  
Sitz: Köln 

100,0 %  99  
 

 -1  

      
OVB Vermögensberatung 
(Schweiz) AG, 
Sitz: Hünenberg 

100,0 %  645      -1.061 

      
OVB Allfinanzvermittlungs GmbH, 
Sitz: Wals bei Salzburg 

100,0 %  4.487  1.921 

      
OVB Allfinanz a.s., 
Sitz: Prag 

100,0 %  5.084  4.100 

      
OVB Allfinanz Slovensko a.s., 
Sitz: Bratislava  

100,0 %                 5.203   3.673  

      
OVB Allfinanz Polska Spółka  
Finansowa Sp. z.o.o., 
Sitz: Warschau  

100,0 %  2.625   2.111 

      
OVB Allfinanz Croatia d.o.o., 
Sitz: Zagreb 

100,0 %       429    -88  

      
OVB Allfinanz Zastupanje d.o.o., 
Sitz: Zagreb 

100,0 %   717   320 
 
 

OVB (Hellas) Allfinanz Vermittlungs 
GmbH, 
Sitz: Athen 

100,0 %    7    -2  

      
OVB (Hellas) Allfinanz Vermittlungs 
GmbH & Co. KG, Bankprodukte, 
Sitz: Athen 

100,0 %  
 

274    -176 
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Gesellschaft Beteiligungs-
quote 

 Eigenkapital*  Jahresergebnis* 

   TEUR  TEUR 
      
OVB Allfinanz España, S.A., 
Sitz: Madrid 

100,0 %  6.035   4.165  

      
OVB Consulenza Patrimoniale 
S.R.L., 
Sitz: Verona 

100,0 %  2.506        671 

      
S.C. OVB Allfinanz Romania  
Broker de Asigurare S.R.L., 
Sitz: Cluj (Klausenburg) 

100,0 %  2.280   1.816  

      

OVB Immofinanz S.R.L., 
Sitz: Cluj (Klausenburg) 

99,0%  22  12 

      
OVB Conseils en patrimoine France 
Sàrl 
Sitz: Entzheim 

100,0 %  100        -365  

       
OVB Vermögensberatung Á.P K. 
Kft. 
Sitz: Budapest  

100,0 %  3.158   2.907  

      
TOB OVB Allfinanz Ukraine 
Sitz: Kiew 
 

100,0 %       140           -69 
 

OVB Allfinanz SI d.o.o., Slowenien 
Sitz : Ljubljana 

100,0 %  405  -95 

      
Willemot Bijzonder  
Verzekeringsbestuur NV 
Sitz: Gent 

100,0 %  686                      31 
 
 

 
 

       

 
* Angaben gemäß der nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften erstellten  
  Jahresabschlüsse der Gesellschaften zum 31. Dezember 2022 vor Ergebnisverwendung. 
** Jahresergebnis vor Gewinnabführung gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 
    27. Februar 2008 
 
 
IV.7. Konzernabschluss 
 
Als Mutterunternehmen erstellt die OVB Holding AG einen Konzernabschluss. Die SIGNAL IDUNA 
Gruppe ist mehrheitlich an der OVB Holding AG beteiligt.  
Die SIGNAL IDUNA Gruppe stellt einen Gleichordnungsvertragskonzern dar. Die Obergesellschaf-
ten des Gleichordnungsvertragskonzerns sind: 
 

- SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund 
- SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg 
- SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a.G., Dortmund 
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IV.8. Bestehen einer Beteiligung an der Gesellschaft  
 
Der OVB Holding AG sind folgende Beteiligungen mitgeteilt worden, die 10,0 Prozent der Stimm-
rechte an der OVB Holding AG überschreiten. Die nachfolgend genannten Aktionärsgruppen wer-
den auch als Kernaktionäre bezeichnet. Die Basler Beteiligungsholding GmbH, Hamburg, hält Ak-
tien in Höhe von rund 32,57 Prozent. Diese Beteiligung wird gemäß §§ 33, 34 Nr. 1 WpHG n.F. der 
Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Bad Homburg, der Basler Lebensversicherungs-Ak-
tiengesellschaft, Hamburg, der Basler Sach Holding AG, Hamburg, der Basler Versicherung Betei-
ligungen B.V. & Co. KG, Hamburg, der Bâloise Delta Holding S.a.r.l., Bartingen, Luxemburg, und 
der Bâloise Holding AG, Basel, Schweiz, zugerechnet. 

 
Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg, hält unmittelbar Aktien in Höhe von rund 
31,67 Prozent. Da die Versicherungsgesellschaften der SIGNAL IDUNA Gruppe einen Gleichord-
nungskonzern gemäß § 18 (2) Aktiengesetz darstellen, hält die SIGNAL IDUNA Lebensversiche-
rung a. G., Hamburg, mittelbar 52,94 Prozent. Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G., 
Hamburg, hält unmittelbar Aktien in Höhe von rund 21,27 Prozent. Die von der SIGNAL IDUNA 
Krankenversicherung a. G. sowie der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. unmittelbar ge-
haltenen Aktien werden gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 2 WpHG n.F. auch der SIGNAL 
Unfallversicherung a. G., Dortmund, zugerechnet, sodass diese jeweils mittelbar Aktien in Höhe 
von rund 52,94 Prozent halten. 

 
Die Generali CEE Holding B.V., Amsterdam, Niederlande, hielt zum 31. Dezember 2022 unmittel-
bar Aktien der OVB Holding AG, die 11,48 Prozent der Stimmrechte gewährten. Sie ist ein Unter-
nehmen des Generali Konzerns, dessen Mutterunternehmen die Assicurazioni Generali S.p.A., 
Tries, Italien, ist. 

 
Der Streubesitz gemäß der Definition der Deutsche Börse AG beläuft sich nach Kenntnis der OVB 
Holding AG auf rund 3,01 Prozent. 

 

 
IV.9. Erklärung gem. § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex 

 

Die OVB Holding AG hat für 2022 die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und 
den Aktionären auf der Internetseite der OVB Holding AG https://www.ovb.eu/investor-relations/cor-
porate-governance zugänglich gemacht. 
 
 
IV.10. Nachtragsbericht 
 
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ein-
getreten.  
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Köln, den 24. Februar 2023 

 

 

 

 

 

 

Mario Freis Frank Burow Heinrich Fritzlar  
CEO CFO COO 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die OVB Holding AG, Köln

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der OVB Holding AG, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der OVB Holding AG,

der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“)

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
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schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarecht-

lichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbote-



nen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-

hang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachver-

halten ab.

Aus unserer Sicht war folgender Sachverhalt am bedeutsamsten in unserer Prüfung:

❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir wie folgt struktu-

riert:

① Sachverhalt und Problemstellung

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

③ Verweis auf weitergehende Informationen

Nachfolgend stellen wir den besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar:

❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen

① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Finanzanlagen“ Anteile
an verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 27.281 (29,0 % der Bilanzsumme)
ausgewiesen. Die handelsrechtliche Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
richtet sich nach den Anschaffungskosten und dem niedrigeren beizulegenden Wert am
Abschlussstichtag. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung ist eine außerplanmäßige
Abschreibung vorzunehmen. Bestehen die Gründe für einen niedrigeren Wertansatz nicht
mehr, ist eine Zuschreibung erforderlich. Die beizulegenden Werte werden als Barwerte der
erwarteten künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern
erstellten Planungsrechnungen ergeben, mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt.
Hierbei werden auch Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen
über die Entwicklung makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung
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erfolgt mittels der individuell ermittelten Kapitalkosten der jeweiligen Finanzanlage. Auf Basis
der ermittelten Werte sowie weiterer Dokumentationen ergab sich für das Geschäftsjahr 2022
für die Anteile an verbundenen Unternehmen ein Zuschreibungsbedarf von insgesamt T€ 51.



Darüber hinaus ergab sich für die übrigen Anteile an verbundenen Unternehmen ein
Abwertungsbedarf von insgesamt T€ 1.999. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem
Maße abhängig davon, wie die gesetzlichen Vertreter die künftigen Zahlungsströme
einschätzen, sowie von den jeweils verwendeten Diskontierungszinssätzen und
Wachstumsraten. Die Bewertung ist daher mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor
diesem Hintergrund und aufgrund der hohen Komplexität der Bewertung und der
wesentlichen Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser
Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur
Bewertung nachvollzogen. Wir haben insbesondere beurteilt, ob die beizulegenden Werte
sachgerecht mittels Discounted-Cashflow-Modellen unter Beachtung der relevanten
Bewertungsstandards ermittelt wurden. Dabei haben wir uns unter anderem auf einen
Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen sowie auf
umfangreiche Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern
gestützt, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrunde liegen. Mit der Kenntnis, dass bereits
relativ geringe Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche
Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben
können, haben wir uns intensiv mit den bei der Bestimmung des verwendeten
Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt und das
Berechnungsschema nachvollzogen. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Bewertungsparameter und zugrunde gelegten Bewertungsannahmen sind unter
Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht geeignet, um die
Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht vorzunehmen.

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen sind in den Abschnitten „Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden“, „Erläuterungen zu Posten der Bilanz“ und „Aufstellung des
Anteilsbesitzes“ des Anhangs enthalten.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.

Die sonstigen Informationen umfassen

 die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-

eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonsti-

gen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichts-
angaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
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 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-

ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der



Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
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entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum

Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-



richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
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bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-

stellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann,

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung

von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaß-

nahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen er-

örtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen

Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachver-

halte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder

andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.



SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben

des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB

Prüfungsurteil

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob

die in der Datei OVB_AG_JA+LB_ESEF-2022-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenle-

gung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als

„ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichts-

format („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informa-

tionen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in

diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Infor-

mationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwe-

cke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in allen

wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat.

Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresab-

schluss und zum beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2022 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben ent-

haltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informati-

onen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des

IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wie-

dergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022))

und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere

Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der

ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderun-

gen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an

die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF- Unterlagen

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-

Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach

Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen,

die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des

§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-

Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF- Unterlagen

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen

des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-

wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrol-
len abzugeben.

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Ab-
schlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU- APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wur-

den am 15. Dezember 2022 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Ge-

schäftsjahr 2005 als Abschlussprüfer der OVB Holding AG, Köln, tätig.



Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-

klang stehen.

HINWEIS AUF EINEN SONSTIGEN SACHVERHALT – VERWENDUNG DES

BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss und

dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-

Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzu-

stellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresabschlusses

und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der „Vermerk

über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB“ und unser darin enthaltenes Prü-

fungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-

Unterlagen verwendbar.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Christian Sack.
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Düsseldorf, den 24. Februar 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Christian Sack ppa. Ansgar Zientek
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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